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 Veröffentlicht am 20.01.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §41 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Zu Unrecht einbehaltene und in der Folge über Antrag rückerstattete Kapitalertragsteuer führt nicht dazu, daß die

Voraussetzung für eine Einkommensteuerveranlagung gemäß § 41 Abs 2 Z 1 EStG 1972 als gegeben anzusehen ist.
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